
Lesefassung ab 28.3.2009 

 
Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die Abschlüsse im Sekundar-

bereich I der allgemein bildenden Schulen einschließlich der Freien Waldorf-
schulen (EB-AVO-Sek I) 

 

RdErl. d. MK v. 19.11.2003 – 303-83211 (SVBl. 2004 S. 1 und 55), geändert durch RdErl. d. 
MK v. 19.10.2006 – 33/32 – 83211 (SVBl. S. 447) und geändert durch RdErl. d. MK. v. 
15.3.2009 (SVBl. S. 136) 
-VORIS 22410 - 
 
Bezug:  
a) RdErl. d. MK „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I“ v. 

19.11.2003 (SVBl. 2004 S. 1 und 55) - VORIS 22410 
b) Erl. d. MK „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über den Erwerb von Abschlüssen des Sekundarbe-

reichs I an Freien Waldorfschulen“ v. 23.3.1998 (SVBl. S. 115) - VORIS 22410 01 72 40 001 
 

I. Zur Bezugsverordnung wird Folgendes bestimmt: 
 
1. Zu § 1: 
 
1.1 Der Gleichstellungsvermerk auf dem Abgangszeugnis nach Absatz 3 Satz 2 lau-

tet: „In Verbindung mit dem Versetzungszeugnis vom 9. in den 10. Schuljahrgang 
ist dieses Zeugnis dem Hauptschulabschluss / Abschluss nach dem 9. Schul-
jahrgang der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen gleichgestellt. Es ver-
mittelt die gleiche Berechtigung wie das Zeugnis über den Hauptschulabschluss / 
Abschluss nach dem 9. Schuljahrgang der Förderschule mit dem Schwerpunkt 
Lernen. 

 
1.2 Der Gleichstellungsvermerk auf dem Abgangszeugnis nach Absatz 5 lautet: „Die-

ses Zeugnis ist dem Erweiterten Sekundarabschluss I / Sekundarabschluss I – 
Realschulabschluss / Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss gleichgestellt. 
Es vermittelt die gleiche Berechtigung wie das Zeugnis über den Erweiterten Se-
kundarabschluss I / Sekundarabschluss I – Realschulabschluss / Sekundarab-
schluss I – Hauptschulabschluss“. Der entsprechende Abschluss ist von der 
Schule einzusetzen. Für die Bescheinigung des Hauptschulabschlusses gilt Nr. 
1.1 entsprechend. 

 
1.3 Für den Gleichstellungsvermerk nach Nr. 1.1 ist das Muster nach Anlage 10a, für 

den nach Nr. 1.2 Satz 1 das Muster nach Anlage 10b des Erlasses „Zeugnisse in 
den allgemein bildenden Schulen“ zu verwenden. 

 
2. Zu § 22: 
 
2.1 Treten bei der Berechnung des Durchschnittswerts Bruchteile auf, so wird nach 

dem üblichen mathematischen Verfahren gerundet. 
 
3. Zu § 27 
 
3.1 Zugelassene Fächer für die mündliche Prüfung nach Absatz 1 und 2 sind 

a) im 9. und 10. Schuljahrgang der Hauptschule, der Realschule, des Haupt-
schulzweigs und des Realschulzweigs der nach Schulzweigen und nach 
Schuljahrgängen gegliederten Kooperativen Gesamtschule sowie der För-
derschule eine Wahlpflichtfremdsprache, ein naturwissenschaftliches Fach, 
ein Fach des Fachbereichs geschichtlich-soziale Weltkunde, ein Fach des 



Fachbereichs Arbeit / Wirtschaft-Technik, ein Fach des Fachbereichs mu-
sisch-kulturelle Bildung, Religion, Werte und Normen, 

b) im 10. Schuljahrgang des Gymnasialzweigs der nach Schuljahrgängen ge-
gliederten Kooperativen Gesamtschule eine zweite Pflicht- oder dritte Wahl-
pflichtfremdsprache, Musik, Kunst, Geschichte, Erdkunde, Politik, Religion, 
Werte und Normen, Physik, Chemie, Biologie, 

b) im 10. Schuljahrgang der Integrierten Gesamtschule eine zweite Pflicht- oder 
Wahlpflichtfremdsprache, Religion, Werte und Normen, Gesellschaftslehre, 
Naturwissenschaften, Musik, Kunst, Arbeit-Wirtschaft-Technik.“ 

 
3.2 Die Entscheidung der Prüfungskommission nach Absatz 4 Satz 1 wird dem Prüf-

ling unmittelbar schriftlich mitgeteilt und ggf. nach den Vorschriften des Nds. 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 
3.3 Die Schulleiterin oder der Schulleiter teilt dem Prüfling spätestens vier Werktage 

vor Beginn der mündlichen Prüfung nach Absatz 4 Satz 1 die Fächer der schriftli-
chen Prüfung mit, in denen er mündlich geprüft wird. Der Prüfling beantragt eine 
zusätzliche mündliche Prüfung mindestens zwei Werktage vor Beginn der Prü-
fung. 

 
3.4 Eine schriftlich oder fachpraktisch zu dokumentierende besondere Prüfungsleis-

tung nach Absatz 3 kann sein 
a) ein Beitrag aus einem vom Land geförderten Schülerwettbewerb nach der 

Anlage des Erlasses „Förderung von Schülerwettbewerben“ in der jeweils 
geltenden Fassung; 

b) eine schriftliche Arbeit, die sich auf den Unterrichtsgegenstand eines Schul-
halbjahres bezieht; dabei soll die Arbeit acht Textseiten in Maschinenschrift 
nicht überschreiten, soweit nicht Abbildungen, Statistiken etc. erforderlich 
sind; 

c) eine Dokumentation einer Praktikumsleistung oder einer fachpraktischen Ar-
beit, die sich auf den Unterrichtsgegenstand eines Schulhalbjahres bezieht; 
dabei soll die Dokumentation vier Textseiten in Maschinenschrift nicht über-
schreiten, soweit nicht Abbildungen, Statistiken etc. erforderlich sind.  

 
Die Schülerin oder der Schüler hat durch Unterschrift am Ende der Prüfungsleis-
tung nach Buchst. a bis c zu versichern, dass sie oder er diese selbstständig an-
gefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen, 
die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt anderen Werken entnommen wur-
den, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht hat. Die Prüfungsleistung 
nach Buchst. a und b kann als Einzelarbeit oder als Gruppenarbeit von bis zu 
drei Schülerinnen und Schülern angefertigt werden, wobei im Falle der Gruppen-
arbeit die Einzelleistung der Schülerin oder des Schülers klar ersichtlich sein 
muss. Das Thema der besonderen Prüfungsleistung nach Absatz 3 wird von der 
Fachlehrerin oder dem Fachlehrer gestellt. 

 
4. Zu § 28: 
 Die Termine für die schriftlichen Prüfungsfächer nach § 27 Abs. 1 und 2 ein-

schließlich eines ersten Nachschreibtermins werden von der obersten Schulbe-
hörde festgelegt. Die weiteren erforderlichen Termine setzt die Schulleiterin oder 
der Schulleiter fest, sofern sie nicht von der Schulbehörde bestimmt werden. 

 
5. Zu § 29: 
 
5.1 In der schriftlichen Prüfung nach Absatz 1 Satz 1 erhält der Prüfling jeweils zwei 

Prüfungsaufgaben zur Auswahl. Für die Auswahl erhält er eine Auswahlzeit von 
zusätzlich 15 Minuten. In der Prüfung nach Absatz 1 Satz 2 wird dem Prüfling ei-



ne Prüfungsaufgabe zur Bearbeitung vorgelegt. Die Festlegung des Themas, 
Gegenstandes und Umfangs der besonderen Prüfungsleistung nach Absatz 1 
Satz 2 sollte im Einvernehmen zwischen Prüfling und prüfender Lehrkraft erfol-
gen. 

 
5.2 Die Schule kann entscheiden, dass Schülerinnen und Schüler des Abschluss-

jahrgangs, die nicht verpflichtet sind, an der Abschlussprüfung teilzunehmen, die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten mitschreiben. Für diese Schülerinnen und Schüler 
werden die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungsarbeiten wie die Ergebnisse 
verbindlicher schriftlicher Lernkontrollen gewertet. 

 
6. Zu § 31: 
 
6.1 Die Bearbeitungszeiten für die schriftlichen Prüfungen mit landesweit einheitlicher 

Aufgabenstellung betragen 
 

a) für den Hauptschulabschluss am Ende des 9. Schuljahrgangs und des 10. 
Schuljahrgangs an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen je 120 Minu-
ten; 

 
b) für den Abschluss an der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen am 

Ende des 9. Schuljahrgangs je 60 Minuten; 
 
c) für den Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss, den Sekundarab-

schluss I - Realschulabschluss und den Erweiterten Sekundarabschluss I in 
Deutsch 180 Minuten, in der ersten Pflichtfremdsprache 120 Minuten und in 
Mathematik 150 Minuten. 

 
6.2 Die schriftlichen Arbeiten nach Nr. 6.1 werden unter ständiger Aufsicht angefer-

tigt. Die Schule bestimmt die aufsichtführenden Lehrkräfte. Die über die schriftli-
che Prüfung anzufertigende Niederschrift enthält einen Sitzplan der Prüflinge. In 
ihr ist mit genauer Zeitangabe zu verzeichnen, wann die Arbeiten abgegeben 
worden sind, wie lange die einzelnen Lehrkräfte die Aufsicht geführt und einzelne 
Prüflinge den Prüfungsraum verlassen haben. Zusätzlich gegebene Arbeitshilfen 
sind zu verzeichnen. Maßnahmen sind in der Niederschrift im einzelnen auszu-
weisen. Jede oder jeder Aufsichtführende bestätigt, dass sie oder er andere als 
die vermerkten Hilfen nicht gegeben hat, und gibt an, ob und welche Verstöße sie 
oder er wahrgenommen hat. Im letztgenannten Fall ist ein Vermerk über die ge-
troffenen Maßnahmen aufzunehmen. 

 
6.3 Der schriftlich oder fachpraktisch zu dokumentierende Teil der besonderen Prü-

fungsleistung ist vom Prüfling spätestens 15 Werktage vor der Kolloquiumsprü-
fung bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter abzugeben. Für die Korrektur und 
Bewertung gilt Absatz 2. 

 
6.4 In den schriftlichen Prüfungsfächern nach § 27 Abs. 1 und 2 tritt die schriftliche 

Prüfungsarbeit an die Stelle einer der zu zensierenden schriftlichen Lernkontrol-
len im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres. 

 
6.5 Die oberste Schulbehörde sendet die Prüfungsaufgaben für die schriftlichen Prü-

fungsfächer der Schulleiterin oder dem Schulleiter direkt und persönlich zu. Die 
Geheimhaltung der Vorschläge ist sicherzustellen. Die Schule stellt die erforderli-
che Anzahl unmittelbar vor Beginn der schriftlichen Prüfung her, frühestens je-
doch drei Zeitstunden vorher. 

 



6.6 Es dürfen nur die bei der Prüfungsaufgabe angegebenen Hilfsmittel benutzt wer-
den. Ein Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung ist grundsätzlich zugelas-
sen. 

 
6.7 In der mündlichen Prüfung nach § 27 Abs. 1 und 2 soll höchstens 20 Minuten ge-

prüft werden. Zur mündlichen Prüfung gehört eine angemessene Vorbereitungs-
zeit von in der Regel 20 Minuten. Die Vorbereitung findet unter Aufsicht einer 
Lehrkraft der Schule statt. Während der Vorbereitung darf sich der Prüfling Auf-
zeichnungen als Grundlage für seine Ausführungen machen. 

 
6.8 Für das Kolloquium nach § 27 Abs. 3 gilt Nr. 6.7 Satz 1 entsprechend. Ist der do-

kumentierte Teil der besonderen Prüfungsleistungen als Gruppenarbeit angefer-
tigt worden, so wird das Kolloquium als Gruppenprüfung durchgeführt und soll 30 
Minuten nicht überschreiten. 

 
7. Zu § 32: 
 Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind zur Verschwiegenheit über alle Prüfungs- und 

Kolloquiumsvorgänge verpflichtet. Die Referentin oder der Referent hat sie auf ih-
re Schweigepflicht hinzuweisen. Den Zuhörerinnen und Zuhörern wird für die 
Dauer der Prüfung die Aufgabenstellung ausgehändigt. Sie dürfen während der 
Prüfung und des Kolloquiums keine Aufzeichnungen machen. 

 
8. Zu § 33: 
 
8.1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter teilt dem Prüfling die Ergebnisse der Prü-

fung  am Ende des jeweiligen halben oder ganzen Prüfungstages der mündlichen 
Prüfung oder des Kolloquiums mit. 

 
9. Zu § 37: 
 Erleichterungen der äußeren Prüfungsbedingungen können z.B. eine längere 

Bearbeitungs- oder Vorbereitungszeit sein oder die Verwendung besonderer 
technischer Hilfsmittel. 

 
10. Zu § 38: 
 
10.1 Niederschriften sind anzufertigen über 

a) die Wahl des Prüflings nach § 27 Abs. 1 und 2; 
b) die Entscheidung der Prüfungskommission nach § 27 Abs. 4; 
c) die Entscheidung des Prüflings nach § 27 Abs. 3 und 4 Satz 2; 
d) die Zusammensetzung der Prüfungskommission und der Fachprüfungsaus-

schüsse nach §§ 30 und 31; 
e) die Entscheidung der Prüfungskommission nach § 33; 
f) den Verlauf der mündlichen Prüfung sowie des Kolloquiums nach § 31 Abs. 

3; 
g) die Entscheidung des vorsitzenden Mitglieds der Prüfungskommission nach 

§ 31 Abs. 2 bis 4; 
h) die Entscheidungen nach §§ 32, 35 bis 37. 

 
10.2 Die Niederschriften nach Nr. 10.1 sind im Falle von Buchstabe f von der auf-

sichtsführenden Lehrkraft bzw. von den Mitgliedern der Fachprüfungsausschüs-
se, in den übrigen Fällen vom vorsitzenden Mitglied der Prüfungskommission zu 
unterschreiben. 

 
11. Zu § 39: 
 
11.1 Zu den Prüfungsakten gehören 



a) Niederschriften nach § 38, 
b) die gestellten Prüfungsaufgaben, 
c) die bewerteten schriftlichen Arbeiten, 
d) ggf. die bewertete Dokumentation nach Nr. 3.4, 
e) Duplikat des Abschlusszeugnisses. 

 
11.2 Für die Aufbewahrung, Vernichtung oder Aushändigung von Prüfungsakten gel-

ten die Bestimmungen des Erlasses „Aufbewahrung von Schriftgut in Schulen; 
Löschung personenbezogener Daten nach § 17 Abs. 2 NDSG“ in der jeweils gel-
tenden Fassung. 

 
11.3 Der Geprüfte kann seine Prüfungsakten unter Aufsicht einsehen und Aufzeich-

nungen sowie auszugsweise Abschriften anfertigen. Von den schriftlichen Arbei-
ten und der Dokumentation ausschließlich der Bewertung und Aufgabenstellung 
kann in begründetem Ausnahmefall eine Kopie gegen Unkostenerstattung gefer-
tigt werden. 

 
12. Zu § 40: 
 
12.1 Die Orientierung des Beurteilungsmaßstabes an den Kerncurricula bezieht sich 

auf das Unterrichts- und Leistungsniveau, nicht auf alle in den Kerncurricula auf-
geführten Unterrichtsinhalte.  

 
13. Zu § 41: 
 
13.1 In jeder 12. Klasse werden vom vorsitzenden Mitglied der Prüfungskommission 

nach Absatz 1 in der Regel Unterrichtsbesuche in den Fächern der Abschluss-
prüfung durchgeführt.  

 
13.2 Wer an der Abschlussprüfung teilnehmen will, leitet seine Meldung der Schule bis 

zu einem von der Schule festgesetzten Termin schriftlich zu. Hierbei ist an-
zugeben, welcher Abschluss angestrebt wird. 

 
14. Zu § 42: 
 
14.1 Für den schriftlichen Prüfungsteil gelten § 29 Abs. 1 sowie Nrn. 4 und 6.1 bis 6.6 

entsprechend. 
 
14.2 Eine schriftlich zu dokumentierende besondere Prüfungsleistung ist eine schriftli-

che Arbeit, die im Abschlussjahrgang geschrieben wird zu einem von der Schule 
vorgegebenen Thema. Die Nrn. 3.4 sowie 4 und 6.1 bis 6.6 gelten entsprechend. 

 
14.3 Die Klausuren in den Fächern nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 treten im zweiten Schul-

halbjahr an die Stelle einer der zu zensierenden schriftlichen Lernkontrollen in 
diesen Fächern. 

 
15. Zu §§ 43 und 44:  
 
15.1 Für den mündlichen Prüfungsteil sind alle Pflicht- und Wahlpflichtfächer zugelas-

sen mit Ausnahme der Fächer des schriftlichen Prüfungsteils sowie der Fächer 
Sport und Eurythmie. 

 
15.2 Für den mündlichen Prüfungsteil, das Kolloquium bei der besonderen Prüfungs-

leistung und das Kolloquium in weiteren Fächern gelten § 29 Abs. 1 sowie Nrn. 4, 
6.7 und 6.8 entsprechend. 

 



15.3 Die bisherigen Leistungen der Schülerinnen und Schüler sind angemessen zu 
berücksichtigen.  

 
16. Zu § 45: 
 
16.1 Bei der Durchschnittsbildung nach § 45 Abs. 2 sind die festgestellten Ergebnisse 

zu berücksichtigen.  
 
16.2 Über den erworbenen Abschluss stellt die Schulbehörde der Schülerin oder dem 

Schüler eine Bescheinigung aus. Diese Bescheinigung gilt nur in Verbindung mit 
dem von der Schule ausgestellten Zeugnis.  

 
17. Zu § 46: 
 
17.1 Die Schulbehörde übernimmt den Vorsitz in der Prüfungskommission nach § 41 

Abs. 1 in der Regel nach jeweils drei Schuljahren im darauf folgenden Schuljahr. 
 
17.2 Unabhängig von Nr. 17.1 kann die Schulbehörde in der Qualifikationsphase Un-

terrichtsbesuche durchführen, um sich ebenfalls ein Bild über den Leistungsstand 
des Abschlussschuljahrgangs zu verschaffen. 

 
II. In-Kraft-Treten: 
 
1. Dieser Erlass tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.  
 
 
 


